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1649 August 24 . , Abtei Wettingen A
SCHREIBEN VON ABT BERNHARD[KELLER] AN DEN SCHULT[HEISSEN VON LU¬

ZERN, ULRICH] DULLIKER

"Jr Wehrtes an mich durch Widerbringeren dis auff den 22 . tag Augsten abge-

fertigtes Schreiben , häb ich zue recht empfangen 3 des Hr . Legaten [Francesco

BoccapaduliJ  ohngrundt gefaste bitterkeit 3 undt nebent der Wahrheit 3

gegründte Verharlichkeit 3 wider uns ungeheür zuo procediren 3 wohl verstanden

[- es ging um den Streit zwischen (demNuntius und (dem Konvent von Wettingen

wegen der umstrittenen Abtwahl Bernhard Kellers - ] . Ehrschrieckhe aber ab Ei¬

nem (hac in causa ) aus gewaltloser 3 ob wohl Zohmthreüwenter Wulckhen 3 her-
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rüehrenter Donner Klapff nit 3 der ich mit Gottes unndt dem Schweitzerschen

Creütz Zeichen der 8 Regierten ohrten Löblicher Eydtgnosschafft [=VIII Alte

Orte 3 die Schirmorte Wettingens ] ( luth ihrer heiteren . . . wohlbewüsten Ver¬

sprechung ) bewahrt 3 auch mit ordentlichem bevelch meiner Rechtmessigen Ober-

kheit umgeben bin . Jch hoff was die . . . Hr . der [in der Grafschaft Baden ] Re¬

gierenten Ohrten . . . zuo sampt beschlossen 3 werdendt seye 3 nach ährt ihrer

alten wohlhergebrachten bestendigkheit sobald nicht lassen 3 unndt wegen Eines

verenderlichen ohnbillichkeit in seinem gefasten grundlosen Widerwillen Ver¬

harrenten Herrn (dessen Sich Ein Eydtgnosschafft nichts anders zue thrösten 3

als dass 3 So Ehr Jhnen ein Confusion in Geist - unndt Wähltlichen Clöster Re¬

giment angericht 3 darvon Zieche ) mich 3 undt mein Convent (als ihre Kinder)

mit dem Bad ausschüten 3 wohl beobachtente 3 das es nicht umb unns gegenwährtige 3

sonder alle Jhre künfftige Kinder unndt Kindts Kinder 3 nicht um mein Gotts-

hauss allein 3 sonder alle in Schweitz 3 nicht um das Geistlich 3 sonder zemähl

unndt vil mehr um das Zeitlich Guot zue thuon , den Verliehr ich den Handel 3

haben alle Clöster verlohren 3 werde ich von den Herren Eydtgnossen verlassen 3

bleibent alle Conventer der Hilff entsetzt 3 unndt sind der Weltschen Sclaven 3

unndt nit des Apostolischen Stuohls [d . h . Inno zenzX . ]  Kinder 3 gewühne

ich 3 häbendt auch andere Gesiget 3 unndt sich des unbefüegten bishero ungelieb¬

ten Zwangs entzüchet . Jch beken es Rund3 dass ich geneigt 3 dem Nuncio alle

Ehr Reverenz unndt Underthenigkeit (so weit es unnser [Zisterzienser ] orden

gestattet ) zuo ehrzeigen 3 undt die Hand glichsam unnder die Füess zuo legen 3

aber in diserm Jetzmahligen geschefft 3 weillen ich kein Fahler begangen 3 last

es mein Gewüssen nich [ t ] zuo : dan weil ich weis nichts verfählt zuo häben 3

wie kan ich ohne Sünd mein Schuld bekhennen 3 unndt einem Mentschen zuobegüe-

tigen 3 vor Gott 3 auch der Welt 3 mit höchstem Hachtheil aller Gottsheüsem in

Sckweitz Einen Schanthlugen thun . Dass Hr . Nuncius spretam a nobis sedem Apo-

stolicam praetendirt 3 falt die Schuld auff Jhme unndt ist offenbahr 3 das er

(Hr . Legat ) nicht wir den Apostolischen Stuol despectirt unndt entehrt 3 in

deme Er . . . mit gewählt die Apostolischen indulgenz verliehenen Privilegien

vom Apostolischen Stuohl befreite Persohnen unndt Gottshaus angriffen 3 unndt

der höchsten heüpter Christlicher Kirchen brieff 3 Sigill ( luth seiner threüw-

wordten ) Stürtzen wöhlen 3 Ja de facto zuo infringiren unndt Anulliren sich

unnderfangt 3 unndt weil ehr unns an allen ohrten . . . fältschlich als Rebellen

unnd Verachteren des Päpstlichen Stuohls ausgeschriben 3 ist er in Conscientia

Schuldig nicht allein von der Verfolgung wider unns auszuosetzen , sonder auch

denn abgethragnen Guoten Nammen widerumb zuo restituieren.
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Was Er aber (Euncius unns litem intent -irt ) sindt wir nicht Schuldig ihme zuo
pariren auch auff was er bey Citationes zuo ehrscheinen , weil wir nicht für
uns selbsten gehandlet , sondern was wir getahn aus beteich Er. Generals [=Ge-
neralabt von Citeaux, Claudius V a u s s in ] (als er in unnserem Orden eben
so tili oder mehr gewählt hat als Jr Fürstl . Gnaden Nuncius in Schweitz, ia
auch Delegatus Apostolicus ist mit völligem Gewalt) als unnsers principalen
(Wie mit Brie ffen zuobeweissen) fürgenohmen haben. Stehlle Ehr in darumb zuo
red , er wurd bescheidt unndt andtwurdt geben. Wan aber Herr Euncius einwendt,
Ehr habe mit dem General nichts zue thuon, weillen er ussert seiner Eunciatur
seye, so wüsse Herr Legat dass auch wir Wettinger nicht darin beschlossen , und
ehr auch nitt den meisten gewählt über uns hat . Eisi in defectu superiorum
ordinariorum , wan unnsere Ordenliche Oberkheit savonsellig der Regel, Statuten
undt Canonibus nicht gemess handlet , welches in unnser Wahl, Benediction undt
Confirmation nicht beschehen. Lesse Sein Herren Euncii Auditor die Canones
unndt explicationes , auch adnotationes Canorum privilegia ordinum, tarn in ge-
nere , quam in specie so würd ehr finden wie weit sich seines Hr. gewählt ehr-
streckht unndt fürter nit mehr so gröblich impingiren . Bey dem lasse ich es
bewenden, unndt weihlen er (Hr. Euncius) unns weder wüssen noch hören will,
so bitt ich E. W. sie wohle ihm dise mein unndt meines Convents Meinung inti-
miren . . . . dass wir ihne gar nicht Verachtet , Verachten ihn auch noch nit , vill
weniger den Apostollischen Stuohl , für welchese Ehr, unndt Reputation wir auch
unnser Leben zuo lassen Uhrbietig , sonder weil ihr Fürstl . Gnaden mit unns
gar nichts zuo schaffen hat wan unnsere Ordens Oberkeiten zuo unns luogen,
haben wir getohn was wir köhndten, möchten, undt solten , allein weil Er (Eun¬
cius ) hefftig unns ohn grundt verkleineret , unndt den Weltlichen Ohren unndt
gewählt Unnöthig wider uns angeruoffen , werde Er unns entlieh nöthigen (so Er
nit absetz ) welches auch zuo thuon, ob wir gar verderbt wohlen werden. Wir
wählen aber hoffen , Es werde ihr Fürstl . Gnaden Sein gefaster Wider willen
Enderen unndt in ansehung Unnser Unschuld unns Vätterlich um griffen unndt
die So Edle indulgenzen , welche der Apostolische Stuol unnsrem Orden unndt
Closter in specie (Zweiffels ohne aus sonderen Verdiensten ) mit getheilt,
nicht allein . . . nit Stürtzen sonder . . . die selben Manutinieren wählen, Jm-
widrigen hat mir Hr. General vor Sechs tagen geschriben , ich solle mir nicht
fürchten Ehr unndt die Cron Franckhreich [d.h. König Ludwig  XIV. ] wel-
lendt für mich stehn . So haben auch [Bürgermeister und Rat von] Zürich unndt
[Schultheiss und Rat von] Bern ein Ernstliches Aug auff  disen Handel geworf-
fen . E3 könte wohl Hr. Legat Ein solche Supen anrichten die weder ich noch
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meine Eachkühmling , auch die Fünff Catholische Ohrt nicht mehr auszeheren

mochten. . . . Verhoffe von Eüwer W. Eheist widerumb Schrifft unndt friindtliche

Andtwordt s unndt ihm fahl es dero geliehen möchte 3 kan sie diss mein Schreiben

Einem Ehrsamen weisen Rath [ von Luzern ] für weisen 3 unndt ihres gethrüwen

Raths begehren " .

1 ) s . AH 79/11

Kopie , wohl von der Luzemer Kanzlei für den Zuger Stadt - und Amtsrat
B e a t II . Zurlauben bestimmt . - AH 79 , 39- 41 - Blatt 41 r  leer
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